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„sunst alles das an vnsrer stat vnd in vnserm namen darinne fiirzenemen zu lianndeln ze tun vnd ze las-
„sen , das wir selbs tun künden soltn oder möclitn , so Ianng vnd vil biss dieselbn judischait dem egenantu
„marggraff Karin oder den er das beuclben würdet an vnsrer stat in vnserm namen vmb solh egemelt juden-
»stewr vnd guidein pliening ain ganntz volkomen benugn vnd ausriehtnng getan haben ”. . .

(Cod . ms 25 .) Geh . H . - Archiv.

Jörg- und Caspar Tschernönil , Gebrüder, geben dem K. Friedrich , der sie und ihre ehelichen
Leibserben in den Herrenstand erhoben hat , einen Gehorsams- Revers.

„daz wir seinn kaiserlichen gnaden für vns vnd all vnser erben versprochen vnd zugesagt haben , ver¬
sprechen vnd Zusagen auch wissenntlich in krafft des briefs , ob vns oder dieselben vnser erben yemands
„vor seinn kaiserlichen gnaden , seiner gnaden erben oder in den lanndtschrann oder hofrechteu irer gnaden
„vmb Sachen , die an denselben ennden zu berechten gewöndlich sind , iclit fürnemen vnd beklagen wurde,
„daz wir vns an denselben ennden verantwnrten vnd da recht geben vnd nemen auch als gehorsam lanndt-
„leut in annder wege halten vnd beweisen sullen vnd wellen angeuerde ” . . . Geh , H . - Archiv.

Die obderennsischen Landstände beschliessen , dem K. Friedrich sich zu unterwerfen.
„Auff vnsers allergnadigisten herrn des R. kaysser auch vusers gnadigu hemm hertzog Sigmundt pot-

„schaft begern ist der lr. nndschaft anntburt etc,”
„Sew haben sich auf ? solich : r baider gnadigistn herren vor berurt pottschaft vnd begern vnderret vnd

»dy sachn gebegn nach dem höchsten vnd fleyssigistn so sew das in in fyndn haben limgn vnd wie wol sew
„nun ir bayder gnad als ir gnadigist herrn vnd fiirstn erkennen vnd ir yetwederm ainem als dem andern
„gern in vndertanikait vnd gehorsam sein w’olltn so werdn sew doch in irer gewissen bewegt furtzenemen
„das ye w'eilnt vnser gnädiger ertzhertzog Albrecht etc . löblicher gedachtnuss vnsers allergnadigistn herrn
„des Ro . kaysers etc , leypplieher brueder vnd nagster gesyppter erb gewesen vnd solcher todfall auif in
„gefallu vnd sein k , g . dadurich gehorsam ze thun schuldig sein vnserm gnadigisten herrn hertzog Sigmundn
„an seinen gerechtikaitn vnentiigoltn wan dy laudtschaft trawt vnser allergnadigister lier der Römisch kayser
„werd sich so sein fürstlich gnad das an sein kayserlich mayestat ersueehn wirdet frewntlich vnd nach aller
„pilleichkait gegu im darin haltn , doch das auch sein k . g . dy lanndtschaft daeutgegen halt vnd versarig als
„er in als sein getrewen vndertanen schuldig von allter herkomen vnd der landtschaft durch herrn Jörign
„von Volkenstorff zuegesagt vnd vertröst ist vnd was sew - dann sein k , g. in aller gehorsam als irm aller-
„gnadigistn herrn vnd laudesfürstn thuen sckullen vnd schuldig sein des erpietent sy sich vndertäniklich
„willig vnd bittn darauff ir bayder g . das im pestu auftzenemen ” . . .

Geh . H . - Archiv . (Gleichzeitige Vormerkung . )

K. Friedrich erlaubt den Bürgern von Bruck an der Leitha , auch ihren Bauwein , den sie
aus Ungarn bezögen , frey an die Ladstätte zu führen , und nach ihren Privilegien zu
vertreiben. Kurz, Österr. Handel, p. 94. Note.

stellt den Bürgern von Wiener- Neustadt einen Schuldbrief über 713 Gulden ungriscli und
4 Schilling Pfenning aus, die sie ihm zu ŝeinen merklichen Nöthdurften® (zur Zeit der
Belagerung in der Burg zu Wien) geliehen haben. Böheiin’s Gesell, v. Neust . 1. 147.

Neu¬
stadt.

Haidenreich Drugsess gibt für sich und seinen Sohn Eustaeh dem K. Friedrich, der sie und
ihre Erben zu Herren von Grub gemacht und ihr Wapen verbessert hat , einen Revers,
dass sie jederzeit gehorsame Landleute seyn sollen.

„ — Daz ich anstat des obbenannten Ewstachen meins lieben suns vnd aller vnserr eelichen leibserben

„seinen kaiserlichen gnaden versprochen vnd zugesagt hab versprich vnd zusag auch wissenntlich in kraft
„des briefs , ob mich den benannten meinen sun oder vnser erben yemands vor seinen kaiserlichen gnaden,
„seiner gnaden erben oder in den lanndsrechten oder hofrechten irer gnaden vmb Sachen die an denselben
„ennden zu berechten gewöndlich sein , icht fürnemen vnd beclagen wurde , daz wir vns dann an denselben
„ennden verantwnrten vnd da recht geben vnd nemen , auch als gehorsam lanndleut in annder w-ege halten
„vnd beweisen sullen vnd wellen angeuerde .” Versiegelt durch den „ edln vnd strengen lütter hem Jörgen
„Fuchs von Futhsperg hofmarschalh ” und den „ edln strengen ritter liern hem Hannsen von Sybenhirten ” . . •

Geh . H . - Archiv.
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Einen ähnlichen Revers gibt Hanns Hofkircher für sich und seinen Sohn Laurenz dein K.
Friedrich , der sie zu Herren za Kholmüntz erhöhet und ihnen ihr Wapen verbessert
hat . Geh . H . - Archiv.

Hanns Hofkircher gibt dem K. Friedrich , der ihm auf Lebenszeit die Mauth zu Hohenwart
„am plekhunden weg in dem fürstentumb Österreich ®, die ihm schon früher K. Ladislaus
gegen eine Summe Geldes überlassen hatte , verschrieb , einen Rückfalls - Revers.

Geh . M.- Archiv.
K. Friedrich befiehlt dem Burkhard Schenck von Castel , zu Mammertzhofen , dem Abt Ul¬

rich von St . Gallen die Reiehsvogteyen zu Rorschach , Tunbach und Mulln auf sein Ver¬
langen zu lösen zu geben . ' Lünig , R , A.XVIII . 256.

gibt dem Benusch von 'Weitmüln und seinem Bruder Ludwig für die Dienste , welche der
erstere im Dienste des K. Georg von Böhmen bey der Belagerung der Burg zu Wien
dem kaiserlichen Hause erwiesen hatte , eine Summe von 6000 ungrischen Ducaten - Gul¬
den , wofür er ihnen Schloss und Herrschaft Lenngpach mit dem Ungelf , Landgericht,
Gericht , Vogteyen und anderer Zubehör mit Ausnahme des Kirehlehens , als Pfand zur
Nutzniessung , ohne Abschlag des Nutzens einräumt und dazu jährliche 24 Muth Ilabern
von dem Vogthabern , den das Stift Göttweig in den k . Kasten zu Wien abzulieferu hat.
Mit Vorauskündung der Lösung , ein Monath früher . Geh . H . - Archiv,

bewilligt der Abtey Murbach für ihre Stadt Wattwiler 2 Jahrmärkte (zu Sonnwenden und St.
Niclastag ) und einen Wochenmarkt , alle Donnerstag . Schöpflin , Als . dipl . II . 399.

bestätigt die Privilegien des Grafen Eberhard von Sonnenberg , Truchsess zu Waldburg und
ertheilt ihm und seinen Erben die Freyheit von fremden Gerichten und die Erlaubniss,
Aechtern und Aberächtern den Aufenthalt unter den gewöhnlichen Bedingungen zu ge¬
statten . Pön 50 Mark Gold . . Lünig , R . A. XI . 344.

erlaubt , dass Nicolescli Keppler für 3000 ungrische Ducaten - Gulden das Schloss Marchegg,
welches für diese Summe mit den Ungelten zu Gross - EnntzestorfT und Sweinwart zuerst
Hanns Holobersy und Margareth , seine Hausfrau , als Pfand inne hatten , dann Ulrich
Röchlinger an sich löste , in satz - und pflegweise inne habe , nachdem er dem besagten
Röchlinger die 3000 Ducaten ausgezahlt hat Mit zweymonathlicher Vorauskündung im
Falle der Lösung . Geh . II . - Archiv.

Markgraf Carl von Baden verspricht dem K. Friedrich , die eingebrachte Judensteuer nach
Abzug der Unkosten gewissenhaft nach Frankfurt oder IHrn ( »wie sein gnaden wiP ) zu
schaffen und zu überantworten . (Cod . N . 25.) Geh . H7- Archiv.

K. Friedrich erlaubt seinem Rathe Grafen Ulrich von Schaunberg , mit dem Jahrmärkte sei¬
ner Stadt Friedau eine Verlegung zu treffen , nebst Verleihung eines zweyten.

„ _ gal ) vns zu erkennen , wie vnser getrevvn lieben n sein bnrger vnd leut zu Fritlaw ainn jarmarkht fjerlich
„an montag in den phingstueyertagen daselbs zu Fr/daw gehalten , der in aber mit dem jarmarkht so wir vii-
„sern getrevvn liehen n den bürgern gemainklich zu Pettaw jerlich an dem eritag in den phingstfeyertagen
„daselbs zu Pettaw zehalten gegeben haben in abuemen pracht wer vnd bat vns diemutigklich , daz wir den¬
selben sein « bürgern vnd Ieuten denselben jarmarkht vberlegen vnd dartzu ainn newen gncdigklich ze gehen
„geruchten , Haben wir angesehen des benanten vnsers rats fleissig bete auch die getrevvn vnd willigen dienst
„so er vns bisher nutzperlich hat ertzaigt vnd hinfiir tun so ! vnd mag vnd haben dadurch vnd von sundern
„gnaden den bemelten seiun bürgern vnd Ieuten zu Fridaw als herr vnd lanndsfürst den hemeltea ireii jar-
„markht achttag vor dem heiligen phingsttag vberlegt vnd in dartzu von newem ainen jarmarkht jerlich an sand
„Simon vnd sand Judastag der heiligen zweliffpoten ze halten gegeben ” . . -

NB . Auf einem bevliegendeu Papierstreifen ist geschrieben . : „ Jarmarkhttag sol sein am sand Jacobstag
„im snitl vnd der annder jarmarkhtag sol sein auf sand Elspetentag ” . . . Geh . H . - Archiv.

Die ungarischen Bevollmächtigten bekräftigen von Neuem , nach vollzogener Krönung Königs
Matthias von Ungarn , die Bedingungen der von ihnen mit K. Friedrich , abgeschlossenen
Convention . Urs . Vel . ed . Kollar , 234 . Pray , Ann . III . 309 . Geh . II . - Archiv.

Die übrigen ungarischen Magnaten und Edlen bestätigen aufs Neue diese Convention.
Urs . Vel . ed . Kollar , 235. Pray , Ann III 309 . Geh . H. - Archiv.

K . Friedrich verleiht dem Ortolff Gewman den halben Theil des Schlosses Trattenegkh als er¬
erbtes obderennsisclies fürstliches Lehen . Geh . H . - Archiv . (Abschrift .)
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Pilgrin Wplh gibt dem K. Friedrich , der ihm das Schloss Freystadt mitsammt dem Landge¬
richt und dem Getreide in pflegweise für eine Burghut von 200 Pfund Pfenninge , dann
die Verwaltung des Amtes daselbst mit einem Amtssold von o2 Pfund Pfenninge übei ge¬
hen hatte , einen Amts - Revers . Geh . H . - Archiv.

Ortolff Gewman gibt dem K. Friedrich , der ihm das Schloss Ncuattersee mit dem Amte da¬
selbst für eine Burghut von 100 Pfund Pfenning pflegweise übergeben hat , einen Amts-
Teverg  Geh . H . - Archiv.

Ulrich Vtzinger gibt dem K. Friedrich , der ihm das Schloss Frankenburg mit der gewöhn¬
lichen Burghut in Verwaltung gegeben hat , einen Amtsrevers . Geh . H . - Archiv.

Heinrich Stainer gibt dem K. Friedrich , der ihm das Schloss Löschenthal in pflegweise Ver¬
waltung überlassen hat (er soll es künftigen St . Jörgentag von dem bisherigen Pfleger
Hanns Pairhofer , seinem Schwager , übernehmen ) , einen Aintsrevers . Er soll dem Kaiser
von den Renten jährlich am S . Bartholomäustag 80Pfund Pfenninge abtragen.

Geh . H . - Archiv.

Andre von Greisenegk verkauft dem K. Friedrich seine beyden Häuser in Wiener - Neustadt.
„_ ains bey dein newnkloster neben des hawss so ettwan des Trawtmansdorffer gewesen vnd nun sei¬

ner kaiserlichen gnaden ist , vnd das annder in der Newnkircher strasz zwischen Wolfganngen Pilichstorf-
„fer vnd Syinon Waldner , burger hye hewser gelegen ”. . . ^ eh. H. - Archiv.

Laurenz Stadler , Bürger zu Wien , gibt dem K. Friedrich , der ihm für eine Schuld von
2000 Pfund Pfenning die Mauth und das Ungelt zu »Swechant und Vischamund ® verpfän¬
det und zu verwesen gegeben hat , einen Revers , dass er jährlich 100 ungrische Duca-
ten - Gulden abliefern wolle »so die berürtn mautt vnd vngelt der leuff halbn die yetz
„vorhannden seinn , pas iren ganng vnd genies haben .® Geh . H . - Archiv.

K. Friedrich widerruft , auf Klage der Reichsstadt Ravensburg , das dem Reichsflecken Altorfl
unlängst gegebene Privilegium , zwey Jahrmärkte zu halten , und bestätigt der Stadt Ra¬
vensburg die Freyheit , dass innerhalb einer Meile im Gezirk keine Jahr - und Wochen¬
märkte gehalten und keine städtischen Gerechtsame ausgeübt werden sollen unter einer
PÖn von 40 Mark Goldes . Lünig , R . A. XIV . 226.

K. Matthias von Ungarn bekräftigt von Neuem die im vorigen Sommer mit K. Friedrich ab¬
geschlossene Convention . Urs . Vel . ed . Kollar , 237 . Pray , Ann . III . 310 . Geh . H . - Archiv.

K. Friedrich vergleicht sich mit Georg vom Stain wegen der Pfandschaft von Steyr . Bis St.
Johannstag soll der Kaiser 6000 ungrische Ducaten erlegen und Georg vom Stain von
Pfingsten an noch ein ganzes Jahr die Pfandschaft innehaben , mit Ausnahme der Lehen¬
schaft , die zu der Herrschaft gehört , dann aber selbe abtreten . ( NB . Steyer blieb in
Staiu ’s Gewalt bis 1468 .) Preuenhuber , Ann . Styr . 116 . Geh . H . - Archiv.

empfängt aus der k . Canzley mehrere Quittungen.
Item an mitichn nach sannd Philipp vnd sannd Jacobstag sind die nachgeschribn briet vnserm herrn

dem kayser geantwurt worden anno etc. lxiiij.
Item ain quittung vnd totbrief lauttund von hern Goska  vmb iiijm. (4000) gülden.
Item ain quittung vnd totbrief lautund von hern Procopen  vmb iije . (300) gülden vnd xjc. pfund

pfenning . (1100.)
Item ain quittung von hern Hnnnsn Rorbacher  lautund von wegn des Hincko Tainfeld  gelt¬

schuld so vnser herr der kayser  demselben Hincko ist schuldig gewesn darumb hat der obgenant Rorba¬
cher vnsern herrn dem kayser quittiert derselben schuld gancz. Geh, H. - Archiv.

mahnt die schweizerischen Eidgenossen vom Kriege gegen Herzog Sigmund von Oesterreich ab.
Lieben getrewn vns hat angelanngt wie die ewrn ain merkchlich samung volkch beyeinannder vnd

„vor in haben vnsers hawss Österreich lannd vnd Ieut an ew stösend in des hochgebornen Sigmunds hertzo-
„gen ze Österreich etc. vnsers lieben vettern vnd fürsten regierung zu überziehen vnd ze beschedigen vber
„den fünfzehenjerigen frid , so zwischen im vnd ewr gemacht vnd verschriben ist,  auch daz er nuzemal
„mit ew vnd den ewrn in vnguten nicht angefanngen noch fürgenomen hab , das vns frömbd nymbt vnd wan
»vns aber als Römischen kayser gepuret darob ze sein damit der benant vnser vetter vnd die so dem havvs
sösterreich zugehoren vnpillich vnd wider recht auch über den bemelten frid nicht vbertzogen bekriegt noch
„beschedigt werden , gepieten wir ew allen vnd ewr yeglichem besunder yon Römischer kayserlicher mach*
»ernstlich vnd vesticlich , daz ir solhs nicht tut noch des den ewrn ze tun gestattet in dhainem weg . May nt
»ir aber ichts zu in ze sprechen haben , das mugt ir an vns bringenj so wellen wir darumb tag seczen vnd
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»darinn fürnemen was pillich ist vnd sich gepurn wirdt vnd tut dawider nicht als lieb ew sey vnser swere
»vngnad zu uermevden ”. . . Geh. H. - Archiv.

Vorläufiger Entwurf zur Vereinigung des K. Friedrich mit Herzog Sigmund von Oesterreich;
wozu sich der Kaiser verstehen wolle.

Verainigung vnsers herrn kaisers vnd h er tzog Sigmunds ivon Österreich.
Nach dem das fürstentumb Österreich niderhalb vnd ob der Enns bey zeittn weilent kunig Aibrechts

»vnd darnach vnsers herrn des kaisers vnd nachmals kunig Lassiawen vnd zum jungistn hertzog Aibrechts
»in merklich geltschuld körnen ist das dreymal hundert tausent guidein vnd mer bringt vnd ietz durch die
»veindt lanngczeit her hertiklieh ist bekriegt vnd verderbt wordn vnd teglich bekriegt vnd verderbt wirdet
»vnd kiinfftiklich mer beschehen möcht , dadurch des lannds nucz vnd rannt klain sein vnd das ausgebn,
»auch des bemelten hertzog Aibrechts diener vnd Söldner vordrung gros ist vnd hinfür die vordrung vnd
»ausgebn swer werdn als dann hertzog Sigmund seins drittails halbn wol empfinden mag , das nun widerumb
»in gute Ordnung vnd regierung ze bringe , damit das löblich haus Österreich nicht in grösser abnemen vnd
»schaden , sunder in pessern stand widerumb körne vnd bracht werde , hat vnser allergnedigister herr der
»Römisch kaiser fürgenomen vnd betracht , daz das hart zu beschehen sey , all die weil die gewaltsam des
»lannds getailt ist , vnd maint sich tröstlich darumb anzeuemen , damit das widerumb aus sölher geltschuld
»enthebt werde , auch darob zu sein , daz sein k. g. vnd die inwoner darinn in frid vnd gemach geseczt
»werdn vnd seiner k. g . begern ist , daz im herezog Sigmund seins drittails der nucz vnd rannt , auch anu-
»derer seiner gewaltsam vnd herlikait , was er der an dem gemeltn fürstentumb Österreich niderhalb vnd ob
»der Enns hat , vngeuerlich abtret sein k. g. auch darauf entslachbrief vnd ledigsagbrief nach notdarfftu
»geuertigt an all ambtleut , pfleger , die von Wienn vnd ander gebe vnd die Cilischn sprüch vallen lass .”

»Da entgegn verwilligt sich sein k. g. die Spruch , so er bisher zu hertzog Sigmundn gehabt hat , die
»gros vnd merklich sein , vallen ze lassen , vnd die brief , so sein k. g. deshalbn hat , hinaus ze geben , also
„daz hertzog Sigmunds spruch , was er der zu vnserm herrn dem Römischen kaiser ze habn mainet auch
„vallen , damit sy bederseit vmb all vergangn zwitrecht ganntz geaiut vnd gericht werden , vnd ailer vnwil-
„len , so sich bisher zwischen in begehn hat , ganuz absey .”

„Darnebn verwilligt sich auch vnser allergnedigister herr der Römisch kaiser hertzog Sigmundn fürder-
»licli ze sein , gen den von Strassburg vnd Basel , vmb lennger teg zu beczalung der geltschuld von wei-
„lent hertzog Albreclitn herrürend zu erlangn , auch fleis ze tun , ob man die ganntz oder ains tails abte-
„dingen oder sy sust in annder w.eg gütlich benügig machen möcht .”

„Item vnser allergnedigister herr der Römisch kaiser wil trewn fleiss tun bey vnserm heilign vater dem
„babst aiu stewr auf die geistlichen in den obern Iannden des haus Österreich gewaltsam ze slahen zu er-
»langn , also daz die zu lösung der verseezten geslösser nutz vnd rennt dortobn im lanud angelegt werden
„au eern vnd nucz des haws Österreich,”

„Item sein k. g. wil auch fleiss tun von der türkn gelt wegen , des ain tail zu nutz des obern lannds
»da beleibn ze lassu .”

„Item sein k. g. wil hertzog Sigmundn vergunnen die lanndtuogtey in Swabn ze lösen , dem reich der
»Widerlösung vorbehaltn .”

„Item sein k . g. wil hertzog Sigmundn gegen hern Eberhartn Drugsetzen güttlich oder rechtlich vnd ge-
„nedige fürdrung tun von des silbererezt wegen darumb sy stössig , auch in anndern suchen darumb sy mit-
„einander zwittrechtig sein .”

»Item sein h. g. wil auch helffen vnd raten das lannd Swabn widerumb in gute Ordnung vnd regierung
„ze bringn .”

„Item ob sich kiinfftiklich im reich icht veil begehn darumb hertzog Sigmund seim! k*. g. aiilangn würde,
»die wil im sein k . g. für annder vergunnen vnd gebn , doch daz sein k . g. ain zimlicher tail dauon werde
„vnd geuall vngeuerlich , so sein k. g. darumb angelangt wirdet .”

„Item sein k. g. ist auch willig hertzog Sigmundn die priuilegi vnd brief , was der sein k. g. innhat vnd
- „dem lannd zu Swabn dem haws Österreich zugehörend , abschrifft oder geleublich vidiinus oder transsumpt

»zegeben , so des begert wirdet .”
„Auch hertzog Sigmundn in anndern Sachen frewntschafft gnad vnd guten willen beweisen , also daz er

»sich gegen sein k. g. widerumb gehorsamlich frewntlich vnd willig beweis , als sich gebäret .”
Actum in der Newnstat in die inuencionis sancte crucis anno etc . lxiiij . Geh. H.-Archiv . (Cod. Nr . 25.)

Balthasar Meichawer gibt dem K. Friedrich einen Schuldschein über 200 ungrische Ducaten-
Gulden, die in 2 Monathen in zwey Raten abgezahlt werden sollen.

„_ Tetteu wir aber des nicht vnd darüber betzalung vertzugen , als dann so sullen wir irn gnaden für
„dieselben zwayhundert guidein drewhundert der vorgenanten guidein schuldig sein zu bezaln " . ♦-

Geh. H. - Archiv.

Jorg Mars chalh von Stumptzperg gibt dem K. Friedrich , der ihm die von Erzherzog Albreclit
sei. demselben für allerley Forderungen als Pfand verschriebene Kirche und Ungelt zu

53
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Wilhelmsbm -g so lange überlassen hatte , bis er seine Forderungen per 3900 Gulden her¬
eingebracht hat , einen Pfandrevers . Geh . H . - Archiv.

K. Friedrich verleiht dem Wilhelm Markgrafen von Montferrat seine Lehen . Pön 100 Mark
Gold . Lünig , C. J . D . I . 1377.

bestätigt die Privilegien desselben . Pön 100 Mark Gold Lünig , C. J . D . I . 1379.
gibt der Stadt Nürnberg einen Freyheitsbrief , dass sie sich gegen ihre Beschädiger und An¬

greifer wehren könne und keine Verantwortung habe , wenn derley Leute dabey ums
Leben kämen etc . etc . Pön 100 Mark Gold . Kulpis , doc .272 . Lünig , R . A. \ IV . 123.

gibt der Stadt Nürnberg die Freylieit , dass innerhalb einer Meile kein Gebäude oder Schenk¬
statt , die der Stadt schädlich sey , wider ihren Willen bleiben dürfe . Pön 50 Mark Gold.

Kulpis , doc . p . 273 . Lünig , R . A. XIV . 123.
gibt der Stadt Nürnberg die Freyheit , dass sie alle Schulden und Pflichtigkeiten abzahlen

könne , ohne dass auf die Gelder Verboth gelegt werden dürfe , dass sie ihre Hintersas¬
sen und Unterthanen besteuern könne , welche von Niemand anderm belegt werden sol¬
len , dass sie in der Stadt selbst auf alle Artikel Aufschläge und Zölle legen und diesel¬
ben vermehren oder vermindern dürfe . Pön 100 Mark Gold.

Kulpis , doc . p . 274 . Lünig , R . A. XIV . 125,
bestätigt die Privilegien der Stadt Nürnberg . Pön 100 Mark Gold.

Kulpis , doc . p . 276 . Lünig , R . A. XIV . 128.
bestätigt die Münzfreyheit der Stade Nürnberg , mit der neuen Gnade , dass sie Gulden schla¬

gen dürfe nach dem Karat , wie die geistlichen und weltlichen Fürsten , welche bey einer
Pön von 50 Mark Goldes überall so viel gelten sollen.

„_ vnd wan vnd wie offt dieselben von Nürnberg vnd ire nachkoinmen solche gülden vnd silbern münz
„schlagen vnd müntzen lasen würden , were es dann gestalt , dass ichts schlagschatz davon gefiele , nemlieh
„von einer gemüntzten Nürnberger mark goldes fünff Schilling am golde oder ein ort eines guldens vnd von
„einer fein Nürnberger mark silbers zween Schilling in golde das soll halb in vnser vnd des reichs cammer
„vnd das ander halb theil den offt genanten von Nürnberg vnd iren nachkommen zustehen vnd gefallen ”. . .

Kulpis , Poe . p. 277. Lünig , R. A. XIV. 130

erklärt zu Gunsten der Stadt Nürnberg , dass keine kaiserlichen Befehle , welche wider ihre
Privilegien streiten , für sie Gültigkeit haben sollen.

NB. Am Rande die Bemerkung : „Ist registrirt aus aynem vidinms de quo habetur magna dubietas .”
R. R. Q. 64.

trifft für die Stadt Nürnberg auf Ersuchen mehrere heilsame Verordnungen ; dass nur an den
Kaiser oder König appellirt werden könne bey Gerichtshändeln und dass die Appellanten
einen/Eid schwören sollen , dass sie nicht leichtsinnig appelliren ; dass keine überflüssi¬
gen Schriften bey solchen Processen die Richter irre machen sollen , selbe sollen vor den
bestellten Gerichtschreibern gefertiget werden ; dass der Rath verschwenderischen Bür¬
gerskindern , die älternlos sind , Vormünder setzen dürfe ; dass jene Theilnehiner an Han¬
delsgesellschaften , welche ihr Gold „ohn geding zu gewinn vnd Verlust ® hergegeben ha¬
ben , im Falle des Fallirens nicht mit ihrem übrigen Vermögen zur Bezahlung der Schul¬
den verhalten werden sollen »dan allein so viel als sich nach anzahl ihres angelegten
„haubtguts gebiern .® Pön 100 Mark Gold , Kulpis , Doc . p .278_ 280 .lLünig , R . A.XIV . 126.

bestätigender Stadt Nürnberg das Privilegium , dass sie die jährliche Stadtsteuer (nähmlich
1U00 Gulden Nürnberger - Stadt - Währung oder aber dafür 1100 Gulden Rhein . Landwäh-
währung ) nur dem römischen Kaiser oder Könige selbst auszuzahlen verpflichtet seyn
soll . Kulpis , Doc . p . 282 . Lünig , R . A. XIV . 129.

erläutert das der Stadt Nürnberg am 23 . Juny verliehene Privilegium de non appellando dahin,
dass , falls ein solcher Eid vor einer Appellation von Geistlichen oder Juden gefordert
werden soll , derselbe von Geistlichen bey dem Pfarrer zu St . Sebald oder dem zu St.
Lorenz , von Juden vor dem Rathe oder 2 Verordneten aus dem Rathe abgelegt werde.

Kulpis,doc . p . 281 , Lünig , R . A XIV . 130.
Die Erben des Ulrich Riederer (k . Protonotars ) stellen dem K. Friedrich einen Verzichts-

Revers aus.
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„ _ Wir Gebhart vnd Pernhart die Pcwseher Hanns Moll vnd Sigmund Hawser . Bekennen für vns Tho-
„man vnd Wilhelmen die Pewscher vnser bruder vnd swager vnd Kathrein mein Hanns Mollen eeliche liaus-
„frawen vnd für all annder vnser miterben diss nachgeschribcn Sachen berürende . Als der allerdurchlcuch-
„tigisst für st vnd herre herre Friderich Römischer keyser zu allen tzeitten merer des reichs etc. vnser aller-
«genedigisster lierr nach abganng des vvirdigen lierrn Vlrichen Ryedrers lerer in geistlichen vnd weltlichen
„rechten vnsers lieben lierrn vnd vettern ettlich gebotte vnd fiirnemen auf desselben vnsers lierrn vnd vet-
„tern verlassen habe vnd gut getan vnd des ettlichs zu sein hannden genomen hat , da3 wir als die nechstcn
„erben des oiftgenanten her Viridis vns mit dem obgenanteii vnserm allergenedigisten lierrn dem Römischen
„keyser mit wissen vnd willen vertragen haben . Darumb so verzeihen wir für vns vnd all vnser erben aut
„alles das dem obgenanteii vnserm allergenedigissten lierrn dem Römischen keyser von vnsers lierrn vnd vet-
„tera lierrn Vlrichs selign gut wordn ist vnd auch auf das als wir yetzund mit seinen genaden vberkomen
„sind vnd gereden vnd versprechen für vns vnd all vnser erben darumb oder davon liymer dhaiu ansprach
„noch vordrung an vnsern egenanten allergenedigissten lierrn keyser sein erben vnd nachkomen zu haben
„noch zu tun noch schaffen getan werden . Auch vber die hauptsum des obgemeiten verbotshalb nyemand
„schaden zuziehen sollen noch wellen in dhein wege ”. . . Geh. H. -Archiv.

Herzog ' Sigmund von Oesterreich erklärt , dass er sich mit K, Friedrich vereiniget und auf
sein Drittel des Landes Oesterreich , wie auch auf alle Ansprüche an die Cilly ’sche Erb¬
schaft , verzichtet habe . Kurz , Oesterr . u . K . Friedr . IV . 11,240 . Geh . II . - Archiv,

spricht die Stadt Wien von dem Unterthansverbande , mit dem sie gegen ihn »gewand ® war,
los , und verweiset sie auf K. Friedrich , dem er sein Landes - Drittel abgetreten hat.

Geh . II . Archiv.

verweiset die österreichischen Stände und Unterthanen zum vollständigen Gehorsam gegen
K."Friedrich , dein er sein Drittel abgetreten hat . Geh . H . - Archiv,

befiehlt dem Martin Neydekger , seinem Rath , dem K . Friedrich seinen bisherigen Antheil („so
»du yetz ynnliast ») abzutreten . Geh . II . - Archiv.

Derselbe befiehlt dem Reinprecht vom Grabm , seinem Pfleger im Struden , die Veste daselbst
u . s. w . dem K. Friedrich abzutreten . Geh . H . - Archiv . (Cod . Nr . 25.)

K. Friedrich erlaubt dem Philipp von Sirclc (»son zu Moncler , herren zu Furpach ) , Dom¬
propste zu Trier und k . Rathe , welchem er als Rom . König noch für sich und seine Er¬
ben vergönnet hatte , über den gewöhnlichen Rheinzoll zu Boppart einen »guten alten
»kunins tornes von einem yglichen zol fueder weins das für den gemelten zol zu Bop-
»part auf oder abe gefiirt wirdet vnd von aller annder kaufinanschaft nach anzale vnd
»gepüre » zu nehmen , diesen Tornes in Kaufs - oder andere Weise zu verwenden ( zu ver¬
pfänden oder zu verkaufen ) . R . R * Q,. 11»

erlaubt demselben , den »Tornes » auf dem Zolle zu Engers um die Summe , wofür derselbe
von K. Sigmund dem Ritter Johann Roinelian war verpfändet worden , von den Erben
desselben an sich zu lösen , und damit nach Belieben zu verfügen . Item Befehl desshalb
an die besagten Erben . R * R * Q - 12.

Wolfgang Kadawer gibt dem K. Friedrich , der ihm für 400 Pfund Pfenning Sold - und Scha¬
denforderung (»als ich in seiner kayserlichen gnaden dienste zu Wienn vnd Leubersdorir
»gewesen pin ») das Dorf Kunring verpfändete , einen Lösungs - Revers.

Geh . H . - Archiv.

K. Friedrich bestätigt die Privilegienbriefe der Reichsritter und Knechte [zu Ingelnheim und
auch zu Winterheim gesessen . Pön 20 Mark Gold . R . R . Q . 25.

verleiht dem Hanns Klesheimcr und seinen ehelichen Leibserben ein Wapen.
,, _ Mit namen einen schilt avvs dem vordem scharffen teil vberegk in drey teil geteilet das vnder teyl

»swarcz das fobrist gelb oder goltfarb , dann das mitterteil auch aus dem scharffen egk vndersich in wider-
„part zwaier zwikchl weise vnd beider färben des Schildes ausgeteilet vnd auf dem schilt einen heim mit
»einer gelben vnd swarczn helnidekchen getzieret , darauf ein gewunden fliegende pinden sw'arcz vnd gelb
»entspringende darausz zwo aufgethan flügel baide mit den zwikcheln vnd färben auch geschikchet als :n
»dem schilde ”*. • R« R. Q. 185.

K. Friedrich verordnet zum Besten der Stadt Nürnberg , dass , falls Nürnberger - Bürger oder
ihre Kinder aus dein Stadtgebiethe ziehen , von allem Hab und Gute , oder wenn solches
durch Erbschaft oder Stiftung in fremde Hände käme , alle unbezahlten Flüchtigkeiten
(»Losunge » Geschoss , Abgabe ) samint der vom Rathe aufgesetzten Nachsteuer (Abzugs-

53 *
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Steuer ?) zuvor entrichtet werden sollen . Dann bestimmt er , im Falle , dass dem Rathe
zu Nürnberg ein Eid aufgetragen würde, soll derselbe nur vom Bürgermeister und zwey
Käthen abgelegt werden. Fön 100 Mark Gold. Kulpis, Doc. 283. Lünig, R. A. XIV. 132.

Sigmund von Eyczing , Forstmeister , gibt dem K. Friedrich, der ihm den Ungelt zu Mistel¬
bach und Zistersdorf auf 5 Jahre für jährliche 500 Pfund Pfenning Bestandgeld überlas¬
sen hatte , einen Revers.

Als dem allerdurchleuchtigisten fürsten vnd herrn hern Fridreichn Römischen kaiser etc. meinem
»allergeriedigisteil herrn der edel herr Steffan von Eyczing mein vetter des vnngelts zu Waltersdorf vnd
„Brodersdorf , so weilent herrn Vlrichu von Eyczingn auch meinem vettern mit etlichn merghtn von seinen
„kaiserlichn genadn zu den Zeiten , als sein kaiserlich genad Römischer künig was in phandtweys verschri-
»ben gewesen sein vinb zway tausent phundt phenning , die seinen kaiserlichn genaden vnd seiner genaden
„criben , an der berürten phandtschaft abgen sullen abgetreten vnd sein kaiserlich genad darumb quittiert
»nach inhalt der bemeltn quittung von dem obgenannten herrn Steffann seinen kaiserlichn genaden darvmb
„gegeben vnd mir da entgegen die selb sein kaiserlich genad den vnngelt zu Mistelbach in Czistersdorf auf
„fünff ganncze jar nachstnachenannder körnend , die sich an hewt sunntag vor sand Margretntag dicz gegen-
»hurtigen vierzehenhundert vnd vierundsechezigistn jars anfahen vnd an sunntag vor sand Margretntag des
„vierzehnhundert vnd newnuudsechzigisten jars schierist künfiign ennden werden yedes desselben jar vmb
„fünff hundert phundt phenning ingeben vnd verschriben hat , also das ich vnd mein ieriben seinen kaiser-
»lichu genaden vnd seiner genaden eriben yedes der berürten fünff jar zwayhundert phundt phenning hinaus
„geben vnd die vbrigen drevvluindert phundt phenning inne behaiten sullen , das dann dieselben fünff jar ) fünf-
„zehen hundert phundt phenning vnd vmb die vbrigen fünffhundert phundt phenning mich der edel Johanns
„freyherr zu Newnburg auf dem Yn vnd ze Rorbach an seiner kaiserlichen genaden stat benüegig gemacht
»hat , das ju ainer summ die obberürten zwaytausent phundt phenning bringet , das ich denselben seinen kai¬
serlichen genaden für mich vnd all mein eriben globt vnd versprochn bab”. . . Geh. H. - Archiv.

K.  Friedrich ändert und bessert das Wapen der Brüder Leopold , Kristoph , Bernhard , Wolf-
gang , Wilhelm , Adrian und Achaz von Welling und verleiht ihnen folgendes von Neuem:

„ein quartirten schilt das vorder ober vnd vnder hinterteil vberegk plaw , in yedem teil Ivber zwirich
„weisz sparren , die ander zway teil des Schildes rote vnd auch in yedem teil ain manspildo on fuess beclai-
„det in plaw aus ainer goldfarben crone entspringende habende in der rechten hand ain goldfarb scepter vnd
„auf seiuem hawpp ein perlin crantz mit dreyen sittichfedern vnd auf dem . Schilde zwen turnerhelm , der vor.
»der mit einer weissen vnd plawen helmdekehen , darauf ein goldfarbe cron mit einer zwifachen plawen flügel
„gelben flinderliil vnd weissen sparren vberzwirich , dann der hinder thurnerhelm mit einer roten vnd blawen
„helmdekehen vnd einer guidein crone darauf getzirt entspringende auch ein manszpild gleibh mit den efeinetn
»vnd färben geschikchet als in dem Schilde’'. . . r . r . q  y

Dem kaiserlichen Canzler, Bischof von Gurk, werden durch Jörg von Grillenberg (wahr¬
scheinlich von dem k. Canzleyschreiber) 30 Stücke Quittungen über abgezahlte Sold- und
Schaden - Beträge zugeschickt , im Ganzen über eine Summe von 27248 Gulden und 972
Pfund Pfenninge.

„ (Darunter ) ; „ Item ain quittung vom Eberhart Sepacher vmb 472 gülden .” _ „Item ain quittung von
„dem Bodment/ .ky vmb 150 gülden vnd aber vmb 50 gülden darinn begriffen . Item aber aine von demselbn
„vmb 450 gülden , Item aber aine von demselbn vmb 1400 gülden . Item aber aine von demselbn vmb 400
„gülden .” _ „Item ain quittung vom Caspar Machmitz vmb 408 gülden .” _ „ Item ain quittung vom Wil-
„halm Pirckaimer auf sein rott vmb 800 gülden vnd auf des Marquartn rott vmb 248 gülden .” _ „ Item ain
„quittung von dem Watzlaw vmb 2700 gülden .” _ „Item aber ain quittung von demselbn vmb 3488*gülden .”
„ _ „ Item ain quittung von dem von Vettaw vmb 2000 gülden .” _ „ Item ain besigelte beredung zwisclm
»dem Watzlaw vnd seiner bruderschafft vnd hertzog Albrechts darnach man in schuldig worden ist 12376
„gülden vnd darüber ain gemaine quittung von demselbn Watzlaw ”. . . Geh . H. - Archiv.

Stephan, Herr zu Hohenberg, Pfarrer zu Potenstain , setzt den K. Friedrich in einem eigen¬
händig geschriebenen Vermächtnissbriefe zum Erben ein.

„_ das ich pedacht vnd gebegn hab solicli sunder gnad vnd fürdrung die mir der allerdur chleuchtigist
»fürst vnd herr her Fridrich Römischer chaiser . . . menigfeltichlich pebeist hat ,'di ich allzeit genaigt vnd wil-
„lig pin souil mir muglich ist vmb sein chaiserlich gnad mit aller vntertenichait zu uerdienen vnd wie) wol ich
„di damit nit vergelten mag yedoch das sein chaiserlich gnad mein dankchperchait solcher pemeldter gnadn
„erchenn hab ich wolpedechtlich zu der zeit da ich es an menichlichs widersprechn wol getuen macht ein ord-
»nung eins gemechts , für mich genamen ”. , . „orden vnd mach . . . seinn chaiserlichen gnadn nach meim tod
„vnd abgang all mein peraitschaft gelt geltschuld chlainat Silbergeschirr heiltumb gefasts vnd vngefasts vnd
„farund guet das ich hinder mein lass nichts ausgenamen aus dem allen ich mir nit mer enphfar halt dann
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»mein erltprief dy sullen meinem prueder vnd vnsern erben gefallen vnd zbay hundert gülden di ich von mei-
,,ner sei hail wegn vnd meinem dienstfolkch zu uerschaffen hab ”. . . Geh. H. - Archiv^

K Friedrich vermittelt eine Ausgleichung zwischen Herzog Sigmund von Oesterreich und
Bischof Nicolaus von Brixen und seinem Capitel. Anhang. Geh. H. - Archiv,

empfängt aus der k. Canzley viele Reverse and Verschreibungen , zum Theile aus der Ver¬
lassenschaft Erzherzogs Albrecht von Oesterreich.

Vermerkht die gegnbrief , so wcilent hertz .og Albrechtu gebn sein . Actum an Montag nach ‘jBartholo me
anno etc . lxiiij.

Von erst ain brief von Wol ff gangen von Walsee  vmb die hawbtmanschafft ob der Enns vnd ^das
gslos Lynntz so im vnd seinem bruder verscbribn sind , inbaltund daz sy nach tod vnd abganng hertzog Alb-
reclits allain gehorsam tun sulln hertzog Sigmunden  vnd nyemar .ds annderm etc.

Item desgleichs von hem Wilhalmeu grafen zu Tierstain  vmb das ambt zu der Freinstat
so er in satzweis hat etc.

Item von demselbn grafen auch vmb das gslos Freinstat  mitsambt der stat ambt vnd Ianndgericht
mit aller zugeliörung vnd herligkait so im in satzweis ingebn ist ain gegnbrief nyemant damit gehorsam ze
sein nach tod hertzog Albrechten dann hertzog Sigmunden  vnd seinen Ieibserbn das 'sun sein etc.

Item ainen gegnbrief von Jörgn Hirsuelder  vmb die vogtey zu Wels  etc,
Item ain reuers von Laren n t z n Stadler  burger zu Wieun vmb den vngelt zu Swechant vnd

Vischamund  wie er den hanndlu und innemen sol.
Item ainen reuers von Iiainrich Stainer  vmb das gslos Löschental,  so er mitsambt den zinnsn

giiltn robatn vnd alln anndern zugehörtfngen in phlegweis vntz auf vnsers herrn des kaysers widerruffn
innhat.

Item ainen reuers von Jorg W ûrtzpuchler  vmb das gslos Lanndstrost  vnd die mawt vnd stat-
gericht daselbs in phlegweis inntzehabn etc.

Item ainen reuers von Alexn /Stromberger,  pharrer zu Newnkirchn  daz er vnd sein nachko*
men ainen pekhn auf der kirchn gründtn rnugn geliabn etc.

Item ainen brief von Achatzn Peisser  vmb das gslos Netvnburg  etc.
Item ainen brief von Benusclin vnd Ludweigen gebrudern den Weitmulnern  vmb das

gslos Lenngpach  mit allen zugehörungn etc.
Item ainen reuers von Vlreichn graff ze Schawnberg  vmb das gslos Obercilj  etc . so er in

phlegweis innhat.
Item ainen brief von Vlreichn Vtzinger  vmb das gslos Fr a n n kh e n b u r g so er in phlegweis

innhabn sol etc.
Item ainen brief von Jörgen Höhenperger  vmb das gslos zuLaa,  so er in phlegweis innhat etc.
Item ainen reuers von Wilhalmen Pebringer vnd Ruelanndtn Neydegker  vmb den vngelt

zu Waidhouen auf der Ybbs  so sy von dem Römischn kaiser auf zway jar innhabn etc.
Item ainen brief von Ortolffn Gewman  vmb das geslos Newatersee,  so er in phlegweis inhat etc.
Item ain reuers von Larenntzn Träg  vmb das gslos Hewumarkht bey I riesach , so er in

phlegweis innhat etc.
Item ainen brief von Hanns n Rorbacher vnd Symon Pötl  vmb alle stukh vnd guter so weylent

Oswald n Reicholffn ’s gebessn sind , daz sy den drittentail derselben guter vnd stukh seinen k- gnadn
raihen vnd gebn sulln etc.

Item von Hannsn Hofkircher  ainen brief von wregn der maut zu Höchen wart am plekunn-
den  w e g so im vnser herr der kayser hat verschribn sein lebteg , daz die seinen gnaden widerumb haini
sol geuallu nach seim abgaug.

Item von Hannsn Hofkircher  ainen brief , nachdem in vnser herr der kayser zu aint herrn zu
Kolmuncz  gemacht hat , daz er vnd sein eelich sun sich nichts dester mynner sulln veranttw rurttn vor
seiner kayserlichn gnaden oder seiner gnaden erbn es sey in den lanntsrechtn oder hofrechtn irer gnaden
vmb sachn die an denselben ennden zu berechtn gewondlich sein.

Item in der vorgeschribn maynung hat sich der Haidenreich Drugsess  auch verschribn gegen vu-
serm herrn dem kayser , wan er auch herr zu Grub ist gemacht worden,

Item Jorgu vom St ain  phleger zu S t e i r ain Verschreibung wie er dasselb geslos sol innhabn vnd
die nucz daselbs.

Item ain Verschreibung von Mathesn vnd Krlstoffn von Sp aw r,  wie sy das geslos Guten-
stain  sulln innhabn.

Item ain Verschreibung von Dominicas von Wurlis burger zu Triest  wie er den turn zu Pro s-
s e g k sol innhabn.

Item ain Verschreibung von Hart mann Rewter  wie er das gsloss Weiss enteis sol innhabn.
Item ain Verschreibung von Vlreichn von Grauen  e gk der hanndlunghalben so sich andern heiligu

ostcrabent begehn habn.
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Aber ain von xvjm. (16000) gülden so im gesprochn sind , daz er zu seinen k . gnadn vnd seiner gna¬
den erben lannd vnd lewt der sachnhalbn dhain Zuspruch mer habn sol.

Item ain Verschreibung von Hanns Zobelsperger  vmb ettliche stukh vnd giiter , so im verschribn
sein vmb ain summ gelts etc.

Item ain Verschreibung von  Wolffgangen Kadawer  wie er das dorff K u n r y n g innhabn sol etc.
Steffan Gevvman  ain Verschreibung von wegn des gesloss Frankenburg,  daz er zu vnsers herrn

des kayser haniulen innhat , daz er das seinen gnaden abtretu well wenn das sein gnad begert . Geh. H. Archiv.

erklärt, dass er sich mit Herzog Sigmund von Oesterreich verglichen habe, derselbe habe
auf sein Drittel des Landes und er auf alle Ansprüche , die er an ihn gehabt , verzichtet.

(Kurz, Friedr. IV.II.68. Note, ) Geh. H. - Archiv,
erlaubt dem Herzog Sigmund von Oesterreich, die dem Hanns Truchsess zu Waldburg ver¬

pfändete Reichs - Landvogtey in Schwaben um' die Ffandsumme an sich zu lösen und bis
zur Wiederlösung vom Reiche inne zu haben, (ÄAd mandatum domini iinperatoris pro-
aprium Vdalricus episcopus pataviensis cancellarius. )̂

Lünig , C. G. D. II. 895. Geh. H. - Archiv,
erlässt ein Rescript desslialb an den Hanns Truchsess zu Waldburg , die Landvogtey abzu¬

treten , falls sie Herzog Sigmund einlösen will. Lünig, C. G.D. II. 898.
erlässt ein Mandat an alle Fürsten und Unterthanen des Röm. Reichs und seiner Erblande,

den frevelhaften Widersachern des Herzogs Sigmund von Oesterreich keinen Vorschub,
vielmehr ihm alle Unterstützung angedeihen zu lassen.

Ob sich yetz oder hinfür zu künfftign zeitten begeben bette oder wurde , daz yemands in was wirden
„wesen oder stanndes der were den hochgebornnen Sigmunden herezogen zu Österreich etc . vnsern lieben
„vettern vnd fürsten die sein oder die im zu uersprechen sten vmb einich Spruch clag vnd vordrung so sy
„zu im in sonnder oder gemain mit vnczimliclicr vehde oder minder vnpillich wege zu beluidign vnd freuen-
„licli schaden zuzuziehen vnderstanuden betten [oder - noch vndersteen wurde . Begern wir an ew alle vnd ye-
„den besonnder von Römischer keyserlicher macht ermistlich vnd vesticlich gebietennde , wann ir mit disem
„vuserm keyserlichen brief samenthafft oder besonnder , von wegn des obgenautn vnnsers lieben vetters vnd
„fürsten darumb ermant vnd eruordert werden , daz ir dau dieselben verachter der pillichait vnd fräffler in
„solichem keinem beysiannd hilff fürdrung oder schub tut , sy auch in ewrn fürstenthuuibn , lannden , gebie¬
ten , slossen , stetten , merckten , dörffern oder einichen andern endn nit enthalten hausen hofen eczen oder
„trenncken , durch , ew oder die ewrn in einich weise , sonnder dem obgenanten vnserm vettern vnd fürsten
„vnd den seinen darinn wider solich geweltiger ir leib vnd gut ewr trew hilff rate vnd beystannd beweiset ”. . .
(„Ad mandatum domini imperatoris in consilio H. am [hoff prothoaotarius .”) Geh. H. - Archiv.

verleiht dein Leopold Wulczendorffer mehrere ererbte Güter und Gülten , die fürstlich öster¬
reichische Lehen sind. '•

„ _ Von erst ain hof zu Prtigk ; auf der Leitta mit dem Ravvhenturn gelegen in der statmawr , ain pawm-
„■»ertl dauor vnd den hinnttern garten , der stösset von dem zymerrain vntz an die statmawr . Item zwen und
„dreissig einer weins pergkreclits 'an dem Hainperg in dem marthaus . Item sechs Schilling pfenning gelts
„von der waid auf dem Hainperg . Item zway phunt pfeffer von dem stainpruch daselbs . Item newn Schilling
„pfenning auf behausten giitern zu Huntzhaim . Item sechs jeuch akhers zu Altenburg bey dem Atichprunn
„vnd ainen halben pawmgarten genannt der alt garten ”. . . Geh. H. - Archiv.

bestätigt den Bürgern von Linz ihre Pi-ivilegien und Freylieiten , die sie von Herzog Ru¬
dolph IV. , Herzog Albrecht III. und Herzog Leopold , Gebrüdern, dann von Herzog
Albrecht IV. , von K. Albrecht II. und zuletzt von seinem Bruder Herzog Albrecht (VI.)
erhalten haben, insbesondere die Freyheit , dass nur der Stadtrichter Recht sprechen
dürfe über die Bürger und dass alle , die Bürgerrecht haben , auch bey allen Lasten mit¬
tragen sollen Archiv zu Riedeck. (Abschrift.)

erklärt alle Briefe über gewisse Ansprüche an Herzog Sigmund , die er auszuliefern verspro¬
chen aber »vngeuerlich verlegt vnd nicht bey weeg seinn», für ungültig.

(Kurz, II. 68 ) Geh. H - Archiv,
gibt seinem Ratlie Haidenreich Drugsetz auf seine Bitte zu seinem Schlosse und Dorfe Grub

fürstliche Freyung . Fön 20 Mark Gold.
„Haben wir angesehen des benannten H. D. fleissige bete auch die getrewn willigen dienst vnd bey-

„stannd die er vns allweg vnd sunder in den verganngen kriegslewffen mit aufsein in veld vnd anndern red¬
lichen taten mendleich frumklich vad vnuerdrossenlich in aigner person erzaigt hat vnd hinfür tun sol vnd
„mag vnd haben im vnd seinen erben " . . . Geh . II . - Archiv.
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_27.

Oc:t.
1.

_ 3.

_ 6 .

_ 8 .

Neu¬
stadt.

verleiht dem Sebastian , Sohn des Wiener - Bürgers Peter Enngelharssteter , als österreichische
Lehen den halben TheiJ . Zehents auf 6 ganzen Lehen zu Pirehenwart und den halben
Theil Zehent auf dem Drittel eines Lehens in «der Praittn 8 gelegen . Geh . H . - Archiv.

Heinrich Zenngerl , Bürger zu Linz , gibt dem K. Friedrich , der ihm auf 2 Jahre (1465 und
1466 ) den Ungelt zu Waidhofen auf der Ybbs gegen jährliche 800 Pfund Pfenninge Be¬
standgeld überlassen hatte , einen Bestand - Revers . Geh . H . - Archiv.

K, Friedrich verleiht dem Bischof Johann von Münster die Reichslehen und Regalien seines
Hochstiftes $ er soll den Lehenseid in die Hände des edlen Johann von Schaumburg
(«militis et consiliarii nostri 8) ablegen.

„ _ eo etiam pactn quod quamprimum nos ad terras sacri imperii superiores deuenire contigerit atque
„id pro rei comodositate Visum fuerit expedire sepenuminatus Johaunes princeps noster personaliter in ma-
«lius nostras huiusmodi prestet iuramentum ”. . . R« R* 0 - 38.

bestätigt die Privilegien , Gerichte und Gewohnheiten des Bischofs Johann von Münster und
seines Hochstiftes . R- Q.- 38.

verleiht dem Bischof Ruprecht von Regensburg (»erwelter und bestetter 8) , seinem llathe , die
Regalien und Lehenschaften seines Hochstiftes.

„Nemlieli die slosser Stauff vnd Werd auf der Tunaw gelegn mit gelaitte halsgerieht lautgericlit geiaid
„vnd aller herlicliait . Item die anscliutt in der Tunaw von der prugk in der Tunaw biz in die Kersnach . Item
„das slosz Hohemburg auf dem Narckgew mit dem halsgerieht lautgericlit geiaid vnd mit aller zugehörung.
„Item das sloss Hohemburg auf dem In mit halsgerieht geiaid vnd was darczu gehört . Item das slosz Ewtiug
„mit gerieht geiaid vnd seiner zugehörung . Item was das bistumb dörifer weiler vnd ander zugehörung hat
„in dem Iaund zu Beyrn . Item in der stat zu Regenspurg das halsgerieht das man nennet das brobstamt mit
„seiner zugehörung . Item das fridgericht mit seiner zugehörung . Item die ' kramerambt , item die wag gros vnd
„klain . Item den grossen zol vnd kleinen zol . Item tlreissig pfund Regenspurger pfening geldes von den iuden
„zu Regenspurg . Item die pfalfen vnd anuder geistlich die vbl thun die zu vahen in der stat zu Regenspurg
)rynd die zu straffen nach geistlicher gesetze aufweisung " . • ■ R- R. Q. 2.

Ulrich von Grauenegk , dem K. Friedrich für seinen zu Wien am Osterabend 1463 erlittenen
Schaden 3200 ungrische Ducaten gegeben hatte , als Schadenersatz , und dem nun vermög
kaiserlichen Spruches eine von den Wienern in4Terminen zu leistende Entschädigung von
J6000 Gulden war zugesprochen worden , verpflichtet sich gegen K . Friedrich , die besag¬
ten 3200 Gulden ungrisch wieder zurückzuzahlen und zwar zu nächsten Weihnachten
1000 Gulden (von den Wienern bekömmt er 4000 ) , das Jahr darauf wieder 1000 und in
2 Jahren 1200 Gulden . Geh . H . - Archiv,

gibt dem K. Friedrich einen Revers , dass er auf alle fernere Entschädigungs - Ansprüche ver¬
zichte , da ihm von den Wienern waren 16000 Gulden ungrisch zugesprochen worden.

Geh . H . - Archiv.

K. Friedrich bestätigt die Privilegien und Gerechtsame des Bischofs Rupert von Regensburg
und seines Hochstiftes , mit Inserirung 2 Privilegienbriefe (1 von K. Friedrich I . Dat.
Vlme , Nonis Febr . 1155 und 2. von K. Sigmund , Dat . Constantie 1415 , 10. Januarii .)
Der Privilegienbrief K. Friedrich ’s I.

„In nomine sancte et indiuidue trinitatis . Fridericus diuina fanente clemeucia Romanorum Imperator
„semper Augustus . Decet omnes Christiane fidei amatores religionem diligere et loca venerabilia diuino
„obsequio mancipata congrua devotione fouere . Ecclesia sancti Heinmerami largissimis predecessorum no-
„strorum priuilegiis lionorata baue meruit in snis possessionibus habere prerogatiuam , ut beneficia de manu
„abbatis ipsius ecclesie Iargienda ' racionc suceessionis nunquam in feminarum transeant potestateni . Con-
„tigit autem quendain beneficiatorum et ministerialium eiusdem ecclesie Hertwicum de Danne nostro tempo-
„re sine masculis heredibus a vita decedere et beneficium quod tenuerat in abbatis arbitrio remanere quod
„videlieet beueficium defuncti illius filia nomine Mtirgaretha sui iuris esse existimans contra memoratum
„Albertum abbatem in nostre sereuitalis presentia querimoniam posuit et iam dictum beneticium sui juris
„esse asseuerauit . Quare et nos Heinrico ratisponensi episcopo et iam dicto abbate ante nostram presen-
„tiam euocatis coram principibus exacta inquisicione discussimus que predictaruni partium allegatio ratioui
„inniteretur , ubi tandem principum sentencia domino fauente comperimus , quod ecclesia pontificalis in Ra-
„tisbona et ecclesia sancti Hemmerammi que pariter uno eodemque condicionis jure fungi noscuntur bere-
„dibus ' femmei sexus nunquam beneficium de iure coneedere deberet . öuam videlieet sententiam a vicedo-

o Vlrico promulgatam consencieutibus omnibus qui presentes era'nt principibus imperiali auctoritate du-
roborandam . Lu generali igitur curia in purificatione sancte Marie Vlme celebranda sepedictus abbas

„nunc
„ximus
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»ad illius sententie confirmationem privilegium a. nostra celsitudine impetrauit . Notum sit igitur tarn fnturis
»quam presentibus Christi fidelibus , quod nos ecclesiam sancti , Hemmerainmi in nostram protectioneni sus-
»cepimus et sepedictam sententiam ex concessu multorum tprincipum promulgatani presentis scripti privile-
»gio contirmauimus statuentes , ut nullus regum aut imperatorum nec arcbiepiscopus nee episcopus nec
»abbas nec dux nec marchio nec comes nec alia maior minorue persona sententiam illam infringere ant vio-
»lare presummat , sed maneat in perpetuum ei cui collata est ecclesie omnimode valitura . Et ut liec omnia
»in perpetuum firma atque inconuuisa permaneant presentem paginam sigilli nostri impressione iussimus
»insigniri . Testes qui Ratispone in probatione sententie presentes t'ueruut sunt hij Heinricus ratispnnensis
»episcopus Heinricus prefectus . Otto frater eius , Otto iunior Heinricus comes de Wolueradehusen Ernst co-
»mes de Hohenburgk Fridericus frater eius Couradus comes de Ronige Vdalricus de Stain Altman de Sigen-
»burgk Wernherus de Labere Rubertus Wolff Adelber de Vaccesbert Otto de Mosen Erbo de Biburck Engel-
»bert de Ludenbach Baldewin Ortlieb Friderich Rodeger Erbo scultetus Vlricus de Pentelingen Bobbo de
»Hertdingn Durinchart de Punichouen Berchdolt Gozwin Heinrich Hertwic Curat Godebolt et alii quamplures,
»qui vero Vlme ubi factum est hoc priuilegium presentes erant sunt isti Hermannus Constantiensis episco-
»pus Conradus Augustensis episcopus Conradus Wormatiensis episcopus Albertus Tridentinus episcopus
»Albertus Elewangensis abbas Welfo dux Spolete Berchdolfus dux de Heringen Fridericus dux Sueuoruin
»filius regis Conradi Otto , palatinus comes de Widelinesbach Berchdolfus marchio de Vohenburgk , Heinricus
»burggrauio ratispouensis Heinricus comes de Wolueradehusen , Alemannus de Sigenbuck Bilgrinus de Wol-
»mutsa Rupertus Wolff Bernherus de Giebestorf Albertus de Miesse Hademarus de Abusen Waldewinus de
»RatispouaWernhart de Lengenuelt (deinde versus siguum dicte litere taliter scriptum fuit ) Signum domini
»Friderici Romanorum imperatoris Augusti (et ex alio latere post ipsum signum sic scriptum erat ) ego Re-
»mualdus ”cancellarius vice Arnoldi Maguntine sedis archiepiscopi et archicancellarii recognoui . ( In fine vero
»predicte litere sic scriptum continetur .) Datum Vlme nonis Februarii indictione quinta anno dominice incar-
»nationis millesinio centesimo quinquagesimo quinto regnante domino Friderico Romanorum imperatore glo-
»riosissime . Anna regni eius quinto imperii vero secundo .” Q. 1.

bevollmächtigt den Johann Baron von Neuburg (auf dem Inn) und den Johann Hinderbach,
Dompropst zu Trient , dem neu erwählten Papste Paulus II. in seinem und des Reiches
Nahmen Gehorsam und Hochachtung zu bezeigen und zu versprechen.

4121 Nov.
3.

4122 _ 9.

4123 _15.

(9. 1)

Neu¬
stadt.

„ . . . notum facimus . . . quod cum post obitum felicis recordacionis quondam domini Pii pape secundi,
„cuius mortem quia rei Christiane ad non modicam iacturam subtractus est indoluimus , sanctissimus in
»Christo pater et dominus dominus Paulus papa secundus olim cardinalis sancti Marci a reverendissimorum
»patrum dominorum sancte Romane ecclesie collegio cardinalium unanimi voto ac consensu in eiusdem sa-
»crosancte ac vniuersalis ecclesie summum pontificem canonice electus et in sede beati Petri apostolorum
„principis et eius kathedra legittime intronisatus fuerit, , de cuius quidem assumptione persone magna gra-
„tulacione non jmmerito gauisi sumus . Idcirco de singulari circumspectione , fidelitate et industria magni-
„fici Johannis liberi baronis castrorum Newnburge supra Enum et Rorbach nec non honorabilis Johannis
»Hinderbach prepositi Tridentini decretorum doctoris , consiliariorum deuoti ac fidelium nostrorum dilecto-
»rum eosdem in nostros solempnes legatos ac oratores deputauimus et elegimus ad suam sanctitatem trans-
»mittendos qui eidem sue sanctitati tanquatu vero unico et indubitato domini nqstri Jesu Christi vicario ac
»beati Petri successori nostro et imperii sacri nomine obedienciam pariter ac reuerentiam faciant et exhi-
„beant , tarn debitam quam condignam et nos ad quevis sue sanctitatis grata atque beneplacita offerant qucm-
„admodum romanis pontificibus canonice eiectis et intrantibus a nobis et predecessoribus nostris et aliis
»katholicis principibus fieri et exhiberi solitum est et consuetum , aliaque omnia et singula facere dicere et
»gerere , que circa hunc actum et alia in instructionibus ac mandatis nostris eisdem conmissa quomodolibct
»necessarih fuerint et oportuna , ratum gratum habituri quicquid per dictos legatos oratores ac consiliarios
»nostros in premissis et circa ea nostro et imperii sacri nomine dictum actum et gestum fuerit , faciemusque
»id auctore domino , quantum in nobis erit , firmiter et inviolaöiliter observari ”. . . Geh. H. - Archiv.

Jörg und Hanns Trautinansdorfer quittieren den K. Friedrich über 50 Pfund Pfenning für
Sold ’-und Kostgeld , die er ihnen auf die k. Verweser zu Aussee Wolfgang Metschacher
und Andre Fuchsberger verwiesen hat. Geh. H. - Archiv.

K. Friedrich spricht einigen ihm treu gebliebenen Wiener- Bürgern Simon Pötl , NiclasTesch-
ler (k. Diener) , Hanns Rhanstorffer u. s. w. , welche desslialb viel auszustehen hatten,
von der Stadt Wien , gegen die sie klagten , schiedsrichterlich eine Entschädigung von
40,000 Gulden zu. B. Pez , Cod. dipl. (VI. Bd.) III. 395,

legt den Streit zwischen der Stadt Enns und dem Markte Mauthausen, w“egen des Salzhan¬
dels im Machland, dahin bey , dass in Zukunft die von Mauthausen alles Salz von den
Ennsern, jedoch um einen festbestimmten Preis , kaufen sollen.

Archiv zu Enns. Kurz’s Handel. 477.
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4127

4128
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4132

4133
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4136
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_26.

_26.

Deo.
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_23.

(s . d.)

(s . d.)

(s . d.)

(s . d.)
(s . d .)

Neu¬
stadt.

Neu¬
stadt.

Znaim.

Emden.

Neu¬
stadt.

(s. 1.)
(s . 1.)

bestätigt als Landesfürst die Schenkung der Barbara Hohenfurter , die ihrem Eheinanne Wolf¬
gang Hohenfurter , Bürger zu Linz , eine Hube bey St . Christein in der Ennser - Pfarre
und halben Zehent auf dem Kirchdorf - Lehen in Tauershaimer - Pfarr , österreichischer
Lehenschaft , verschrieben hat . Geh . H . - Archiv,

bestätigt die Privilegien des Benedictiner - Klosters Michelsfeld in der Bainberger - Diöcese.
R . R . Q . 40.

bestätigt dem Kloster Michelsfeld im Allgemeinen seine Besitzungen und Privilegien.
Monnm . boica . XXV . 562.

bevollmächtigt seine Räthe Edel Scliaffrid Grafen zu Lyningen und Hanns Gelthaws , Lehrer
kaiserlicher Rechte , seinen Diener , um am nächsten St . Andreastag zu Znayin mit den
dazu bestimmten Räthen des Königs Georg von Böhmen eine (schiedsrichterliche ) Ausglei¬
chung seiner Streitigkeiten mit Zdennko von Sternberg zu versuchen Geh . II .-Archiv 7,

befreyet das neue Stift zu Rottenmann (Canonie ) von aller Steuer hinsichtlich seiner Güter
im Burgfrieden von Rottenmann , bis auf Widerruf . Caesar , Ann . d. Styr . III . 740.

Die von Seite K. Friedrichs , dann von Seite des Königs Georg von Böhmen bestellten Schieds¬
richter erlassen einen Spruch über die Forderungen und Ansprüche , welche Zdenko von
Sternberg an K. Friedrich machte . Anhang . Geh . H . - Archiv.

K. Friedrich willigt ein , dass Herzog Wilhelm von Sachsen mit Bewilligung seines Bruders
Friedrich , Churfürsten von Sachsen und seiner Vettern der Herzoge Ernst und Albrecht
von Sachsen , seiner Gemahlinn Catharina 40,000 Gulden Rhein . Mitgabe und Leibgut
auf einigen Reichs - Herrschaften ausweise.

„ _ Auf den nachgeshribeu herschefftten slössen steten ambtern vnd gölten mit namen slozz stat vud
„ambt zu Wymar . Item slosz stat vnd ambte zu Wissensehe die von vns vnd dem reich , Item sloss stet
„vnd ambt zu Frieburg . Item slosz stat vnd ambt Wissenfels die von den stifftn zu Zicz vnd Newnburg (zu
„Lehen rühren ) auch mit allen vnd yglichen anndern derselben geslössern stete vnd ämbter zugehörungn
„nichts ausgcnomen als er ir deshaloen ettlich vnnser vnd des reichs fürsten grauen vnd lieben getrewen
„zu Vormunden erwelt vnd geseczt hat nach innhaltung der geniecht auch der verwilligungbrief , der glaub¬
lich vidimus vnns deshalben deshalben sein fürbracht darumb ausgangn ”. . . R. R. Q. 3.

Graf Ulrich von Ostfriesslancl gibt dem K . Friedrich einen Lehens - und Gehorsams - Revers.
R . R . Q . 77. Lünig , R . A. T . X . (3) 498.

K. Friedrich gestattet dem Grafen Ulrich von Ostfriesland (Ulrich Graf zu Norden in Ost¬
friesland ) , von dem ausländischen Bier einen Zoll zu erheben.

zn fürkomen solhen grossen schaden den das gmein lande vnd die lute darinne gesessen an irem
„hier durch auslendisch hier so darin gefürt werden emphahen ” . . . daz er nu hinfür wo im in der genanten
„seiner grafschaft allerfüglichist ist eine zolstat fürnemen vnd ordnen vnd an derselben zolstat von einer
„yglichen tunnebicrs so in das benant Oestfriszland von auslendischen luten gefürt oder gebracht wirdt
„zwen behemisch grosz vnd nicht mer zu zolgelt auflieben vnd nemen sol vnd mag vnd daz auch sunst durch
„die benant zolstat vnd zolessatzunge der gemein man darüber in einich weise nicht gedrungen noch besweit
„werde ”. . . ^

erbebt die Lande des Ulrich von Ostfriessland zu einer Grafschaft und ihn und seine eheli¬
chen Erben zu Reichsgrai ’en , gibt ihm auch die Freyheit , mit rothem Wachse zu sie¬
geln . R . R . Q 77. Lünig , R . A. X . (3.) 497.

erklärt , dass , nachdem einige Lehensbesitzer von Forsthuben im Walde bey Nürnberg , wel¬
che vermög früherer Privilegien jederzeit vom Stadtrathe dieseloen empfangen sollten,
diese von ihm empfangen hätten , selbe ihrer Lehenspflicht gegen ihn ledig seyn sollen
und künftighin von den durch den Stadtrath bestellten Amtleuten empfangen sollen . Bey
einer Pön von 20 Mark Goldes . Kulpis , Doc . p . 271 . Lünig , R . A. XIV . 138.

verbessert und vermehrt das Wapen der Stadt Triest . Mainati , Cron . di Trieste . II . 150.
bestätigt eine inserirte (Dat . Montag vor S . Thomastag 1463) Erbordnung , die die Truchsesse

von Waldburg , Eberhard der ältere , Graf zu Sonnenberg und sein Bruder Jörg der äl¬
tere , dann ihr Vetter Johann , Landvogt in Schwaben , zur Herhaltung ihres Geschlech¬
tes gemacht haben . Pön 40 Mark Goldes.

Nemlich also were oder fuegte sich fürbass yemer , daz vnder vns auch allen vnsern erben vnd
„nachhomen Truchsessen zu Waltpurg mans namen ainer oder mer von tode abgiengen vnd erstürben vnd

54
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I

„nicht eelich sune ainen oder mer nach tode hinder in verliessen daz denn der oder dieselbn abgegangn so
„allso deliain eelich sune nach tode hinder in gelassen lietten , die anndern vnd belibnen vnder vnns vnd
„vnnsern erben vnd nachkomen Truchsessen zu Waltpurg doch netnlich alvvegn der oder die so nach recht
„vnd nechster sipp die nechsten erben sind , erben sollen au allen irn guten so sie also nach tode verlas¬
sen ”. - . „Also damit solich derselbn abgegangn erbe vnd gute allwegen vnd so offt das hinfür vnd für yemer
„zu fallen vnd sehulden keine au vnd bey dem namen vnd stamen der Truchsessen zu Waltpurg beleihen solle
„für all annder erben in all weise . Doch allso vnd darinn Vorbehalten , were das der oder dieselben so also
„in obgemelter wise ane elich sune vnd mans lieberben von tode abgiengen vnd erstürben elicli tochtran nach
„irn toden vnd abgangn hinder in verliessen , es were aine oder mer , daz man die von dem gute das denn ir
„vater verlassen hette füren vnd ziehen solle vntz daz sy beratig werden vnd wenn sy dann allso beretig
„worden sind , so sollen dann der oder die vnder vns vnd vnsern nachkomen Truchsessen zu Waltpurg der
„oder die denselbn abgegengn irn vatter geerbt betten solich tochtran von demselben irs vatters seligen ver¬
fassen gute beraten vnd ussturen nach vermuglichait des guts vnd nach rat ir vnd der andern Truchsessen
„zu Waltpurg irer frunde , doch daz ir dheiner wieuil des gelassen guts alda sye vber viertauseut guidein
„Reinischer zu haymstur nicht gehn werden sullen . Wenn aoeh dieselben tochtran ir wäre denn aine oder
„mer also vszgestirt worden sind das denn furohin sy ir erben noch yeinand anndere von iren wegen zu des¬
selben ires vatters seligen verlassen erbe vnd gute enkain ansprach nicht mer haben noch gewynnen solln
„weder mit gericht noch ane gericht ”. . . (Versiegelt auch durch ) die wolgeborn vnd edeln graf Johannsen von
„Sultz hofrichter etc . Wernhern von Zymbern freyenhern zu Meskirch hofraaister etc . Jörgen von Gundelfin-
„gen freyen alle drey als vnnser nechst frunde ”. . . Q. 4«

4137

1465.

Jiin,
12.

Neu¬
stadt.

I

4138

4139

4140

4441

_14.

_16.

— 22 .

_ 22 .

4142 .28.

K. Friedrich erklärt, dass die Stadt Nürnberg , ihre Bürger und Inwohner und ihre Hin¬
tersassen und Schutzgenossen nicht vor den westphälischen Gerichten oder anderen frem¬
den Gerichten ausserhalb ihrer Stadt belangt werden können.

„_ dictis proconsulibus vniuersitati civibus incolis ct civitati Nurinbergensi predictis non ad cuiuscun-
„que postulationem aut petitonis instantiam sed motu proprio nostro et ex certa nostra scientia et de no-
„stre imperialis et cesaree potestatis plenitudine presentibus concedimus et generöse indulgemus , quod ex
„nunc in antea futuris et perpetuis temporibus ipsa ciuitas Nurinbergensis ciues et incole ciuitatis eiusdent
„eorum coloni et familiäres cuiuscunque generis vel nominis fuerint sub eisdem domicilium foueutes quiue
„eorum ditioni subsunt et qui ad eorum tuicäonem et protectionem spectant et pertinent communiter vel
„divisim ob causam seu causas realem seu reales personalem seu personales criminalem seu criminales mix-
„tam seu mixtas vtiles siue directas aut alias quocunque iuris vocabulo intitulatas ad quecunque judicia
„vetita siue liberas sedes Westualie et ubilibet alias coustitutas seu coustituendas freyenstul siue stulge-
„richt vulgariter dictas et nuncupatas seu ad quecunque alia extra dictam civitatein Nurinbergensem pre-
„sentia sive futura iudicia quaeunque auctoritate fungentia per eorundem iudices siue frigrauios ad quo-
„rumeunque aut cuiuscunque requisitionem seu etiam ex judicum seu frigrauiorum prefatorum officio nequa-
„quam deinceps debeant seu debeat citari seu evocari siue aliquatenus in causam trahi , dummodo tarnen
„agere experiri et conqueri volentibus iusticia non fuerit denegata ”. • . R. R, Q. 65.

bestätigt die Privilegien des Bischofs Wilhelm von Eichstädt (Eystet) und seines Hochstiftes.
Pön 50 Mark Gold. R. R. Q. 41.

König Matthias von Ungarn schreibt dem K. Friedrich über die Beschwerden gegen den
königl . Hauptmann zu Oedenburg, welche er zu entkräften sucht. Pray, Ann, IV. 15.

K. Friedrich verleiht dem Weikliart von Polhaim die sogenannten Tanneriehen , fürstlich
österreichischer Lehenschaft , die sein Erbe sind. Geh. H. - Archiv.

verleiht demselben Weikhart von Polhaim für sich und als Lehenträger seines Vetters Wolf-
gang von Polhaim die Veste Warttemburg als fürstlich österreichisches Lehen.

Geh. H.- Archiv.
erlaubt dem Bischof Wilhelm von Eichstädt seinem Rathe , die nächsten fünf Jahre

durch in seinen zwey Städten Berching und Beylengriess zur Besserung der Wege und
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